
Stand: Beschluss VOM 18.12.2025 

§ 1 Grundsatz 

(1) Diese Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung. 
Sie regelt die Beitragsverpflichtungen der Mitglieder sowie 
Zahlungsmodalitäten und Gebühren.

(2) Sie kann nur vom Vorstand des Vereins mit einfacher 
Mehrheit geändert werden. Beschlüsse zu Änderungen 
treten nach Unterrichtung aller Vereinsmitglieder zum 
jeweils 01. des Folgemonats in Kraft.

§ 2 Beitragserhebung 

(1) Gemäß Satzung (§7 Abs. 2) wird von den Mitgliedern zur 
Finanzierung der Vereinszwecke ein regelmäßiger Beitrag 
erhoben. Die Höhe des Mindestbetrages wird durch die Mit-
gliederversammlung bestimmt und liegt lt. Beschluss vom 
31.12.2024 bei 12,00€ pro Jahr.

(2) Jedem Mitglied steht es frei, diesen Beitrag durch ent-
sprechende Eintragung im Antragsformular individuell zu 
erhöhen. Der selbst gewählte Beitrag kann bis zum 30.09. 
des laufenden Jahres für das folgende Beitragsjahr per E-
Mail an finanzen@ducktopie.de angepasst werden. 

(3) Ehrenmitglieder sind von Beitragszahlungen befreit 
(Satzung §7 Abs. 5).

(4) Der Vorstand kann in Ausnahmefällen den Mitgliedsbeit-
rag einzelner Mitglieder auf begründeten schriftlichen An-
trag befristet für 6 bzw. 12 Monate stunden oder erlassen. 
Ein Rechtsanspruch auf eine Ermäßigung des Mitglieds-
beitrags oder auf eine Freistellung von der Beitragspflicht 
besteht nicht.

  

§ 3 Zahlungsweise

(1) Die Zahlungsart wird vom Mitglied im Antragsformular 
festgelegt. Eine Änderung der Zahlungsart für das folgende 
Beitragsjahr ist bis zum 30.09. des laufenden Jahres per      
E-Mail an finanzen@ducktopie.de möglich.

(2) Die möglichen Zahlungsarten und Rhythmen sind:

(3) Bei Überweisungen durch das Mitglied bitten wir um die 
Einrichtung eines Dauerauftrags. Für eine korrekte Zuord-
nung muss als Verwendungszweck „Mitgliedsbeitrag, 
[Vorname] [Nachname]“ angegeben werden.

(4) Bei Bar-Zahlung ist ausschließlich der innere Vorstand 
(Vorsitz, stellvertretender Vorsitz und Schatzmeister*in) 
empfangsberechtigt.

(5) Das Mitglied ist verpflichtet, den Verein umgehend über 
Änderungen der Kontodaten (IBAN), den Wechsel des Bank-
instituts sowie Änderungen der persönlichen Anschrift oder 
E-Mail-Adresse in Kenntnis zu setzen.

§4 Fälligkeit

(1) Der jährlich gezahlte Beitrag ist zum 31.01. des jeweili-
gen Jahres fällig.

(2) Der monatlich entrichtete Beitrag ist jeweils zum 05. des 
Monats fällig.

(3) Neumitglieder entrichten den Beitrag direkt nach ihrem 
Vereinseintritt, bzw. spätestens nach 6 Wochen.

(4) Bei unterjährigem Eintritt wird der Jahres-Beitrag anteilig 
für die übrigen vollen Monate des Kalenderjahres erhoben.

(5) Die Beitragspflicht endet mit der Beendigung der 
Mitgliedschaft. Bei Ausscheiden aus dem Verein erfolgt 
keine Rückerstattung bereits geleisteter Beiträge. 

 

§ 5 Beitragsrückstände 

(1) Gemäß Satzung §7 Abs. 4 erfolgt bei Zahlungsverzug 
unter Angabe einer Zahlungsfrist von einem Monat eine 
schriftliche Mitteilung über das sonstige Ruhen der Mit-
gliedsrechte.

(2) Mitglieder, die ihrer Beitragspflicht trotz schriftlicher 
Aufforderung 12 Monate nicht nachkommen, können 
gemäß § 6 Abs. 7 c) der Satzung aus dem Verein aus-
geschlossen werden.

(3) Für die Beitragsrückstände minderjähriger Mitglieder 
haften deren gesetzliche Vertreter.
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